
Produktblatt 
Auslandskrankenversicherung Jahrespolice 
 
Versicherer: Union Krankenversicherung AG 
Tarif: AKD-16 
Stand: 01.01.2018 
 
Nr. Was Bewertung Bemerkung 
 Leistungen   
1 Nur private oder auch 

berufliche Reisen 
 Alle Auslandsreisen (§3) 

2  Rücktransport  Medizinisch sinnvoll und 
vertretbar, Voraussichtliche 
stationäre Behandlung dauert 
länger als 14 Tage(§7.2 a) 

3  Vorerkrankungen  Behandlungen, von denen auf 
Grund einer diagnostizierten 
Erkrankung klar war, dass sie 
durchgeführt werden müssen, 
werden nicht erstattet. 
Unerwartete Verschlechterungen 
von chronischen Erkrankungen 
sind mitversichert. (§8.1 a) 

4 Transportfähigkeit  Versicherungsschutz, bis die 
versicherte Person wieder 
transportfähig ist. (Allg. 
Versicherungsbedingungen §4.2) 

5  Behandler  Beratung und Behandlung durch 
Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, 
Osteopathen und Chiropraktiker  
 
Im Fall von durch den Aufenthalt 
entstandenen Trauma (z.B. durch 
Naturkatastrophen) Behandlung 
durch Psychologen. (§8.1 a+b)  

6 Reha / Kur  Keine Erstattung. (§8.1 e) 

7  Zahnersatz  Schmerzstillende Behandlung, 
Zahnfüllungen in einnfacher 
Ausfertigung, provisorischer 
Zahnersatz und Reparatur von 
Prothesen (§7.1 j) 

8  Krieg  Keine Erstattung bei Krieg oder 
inneren Unruhen, die vor dem 
Aufenthalt bestanden. 
Versicherungsschutz bis maximal 
Ende des 7. Tages nach 
Bekanntmachung der 
Reisewarnung durch das 
Auswärtige Amt. (§8.1 c)  



9  Schwangerschaft und Geburt  Medizinisch notwendige 
Behandlung von 
Schwangerschaftskomplikationen, 
Früh-/ und Fehlgeburten (§6b) 

10 Kindernachversicherung  Keine Angaben. 

11  Rettungs- und Bergungskosten 2500€ Maximal 2500€ 
    
12  Reisedauer  56 Tage 

    
13 Preise und Altersstaffel   
 Einzel  0-64: 11,50€ 

ab 65: 39,50€ 
 Paare, Familie   Beitrag immer pro Person 
    
 Allgemeines   

 Spezialisiert  
 

Nein 

 Online Schadensmeldung  
 

Nein 

 Größe in Dt. nach Umsatz   

 24 Stunden Notrufnummer  
 

Ja 

 Online Antrag  
 

Ja 

 Verlängerung möglich  
 

Nein 

 Müssen erst die anderen 
Zahlen 

 
 

Eigentlich ja, treten aber in 
Vorleistung.  

    
 Unser Tipp,  

Persönliche Erfahrung 
 Keine Erfahrungen im Bereich 

Auslandskrankenversicherung, 
aber gute im Bereich der 
Reiserücktrittsversicherung.  

 
Wichtiger Hinweis: Die Inhalte dieser Website und Videos werden mit größtmöglicher 
Sorgfalt erstellt. Die A + E GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der 
Website und der Videos erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der A + E GmbH für die 
falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Gültig sind ausschließlich die 
Bedingungen, Beiträge und Tarifbeschreibungen der Versicherungsgesellschaften. Die 
Videos stellen keine Rechtsberatung oder Versicherungsberatung dar. Bei den 
Angeboten und Versicherungsvergleichen wurden nicht alle 
Versicherungsgesellschaften und Angebote weltweit berücksichtigt. 
 



Union Krankenversicherung 
Aktiengesellschaft 

 
   

 

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Auslandsreise-Krankenversicherung (AVB/AK-16) 
Stand: 01.01.2018, SAP-Nr. 335597, 12.2017 
 
 
1.  Woraus ergibt sich der Umfang des Versicherungsschutzes ? 
Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versiche-
rungsantrag, dem Versicherungsschein, besonderen schriftlichen Verein-
barungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, dem Tarif sowie 
den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungsverhältnis unterliegt 
deutschem Recht. 
 
2.  Wie wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen ? 
2.1  Der Versicherungsvertrag muss vor Antritt der Reise abgeschlossen 

werden. 
 
2.2  Sieht der Tarif die Einzahlung oder Überweisung des Beitrages vor, 

kommt der Vertrag mit dem Tag der Abgabe des Überweisungsauf-
trags bzw. der Einzahlung des Beitrages (Datumsstempel des Geld-
institutes maßgebend) zustande, sofern der ordnungsgemäß ausge-
füllte Antrag/Überweisungsauftrag beim Versicherer eingeht und die 
Überweisung durch das Geldinstitut ausgeführt wurde. 
Sieht der Tarif die Zahlung des Beitrags durch Einzugsermächti-
gungsverfahren vor, kommt der Vertrag mit dem Tag der Absendung 
des Antrags (Datum des Poststempels) zustande, sofern der Beitrag 
eingezogen wird. Ordnungsgemäß ausgefüllt ist der Antrag nur, 
wenn er eindeutige und vollständige Angaben über die zu versi-
chernden Personen und über die entsprechenden Beiträge enthält. 

 
3.  Wann beginnt der Versicherungsschutz ? 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt (Versi-
cherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages 
und nicht vor Grenzüberschreitung ins Ausland. Für Versicherungsfälle, 
die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird nicht 
geleistet.  
 
4.  Wann endet der Versicherungsschutz ? 
4.1  Der Versicherungsschutz endet - auch für schwebende Versiche-

rungsfälle - mit Beendigung des Auslandsaufenthaltes unter Berück-
sichtigung einer eventuell im Tarif vorgesehenen maximalen Dauer 
des Versicherungsschutzes, spätestens mit Ablauf des Versiche-
rungsvertrages. Als Beendigung des Auslandsaufenthaltes gilt die 
Grenzüberschreitung in das Inland. 

 
4.2  Erfordert ein Versicherungsfall, für den Leistungsanspruch besteht, 

längere Behandlung und ist eine Rückreise wegen nachgewiesener 
Transportunfähigkeit nicht möglich, verlängert sich der Versiche-
rungsschutz über den Zeitpunkt der ursprünglichen Beendigung des 
Versicherungsschutzes (siehe Absatz 1) hinaus, bis die versicherte 
Person wieder transportfähig ist. 

 
5.  Was tun im Schadenfall ? 
5.1  Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von ihm 

geforderten Nachweise im Original erbracht sind; diese werden Ei-
gentum des Versicherers.  

 
5.2  Alle Belege müssen enthalten: den Namen des Heilbehandlers, den 

Vor- und Zunamen und das Geburtsdatum der behandelten Person, 
die Krankheitsbezeichnungen (Diagnosen), die einzelnen Leistungen 
des Heilbehandlers sowie die Behandlungsdaten.  
Aus den Rezepten müssen die verordneten Medikamente, die Preise 
und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehand-
lung müssen die Belege die Bezeichnung der behandelten Zähne 
und die daran vorgenommenen Behandlungen tragen.  

 
5.3  Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der 

Leistungen aus § 14 Absatz 1 bis 3 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG). 

 
5.4  Sieht der Tarif Kostenerstattung bei Krankenrücktransport vor, ist eine 

ärztliche Bescheinigung mit Angabe der genauen Krankheitsbe-
zeichnung einzureichen aus der hervorgeht, dass der Rücktransport 
medizinisch sinnvoll und vertretbar ist.  

5.5  Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. Bestattungskosten 
ist die amtliche Sterbeurkunde sowie eine ärztliche Bescheinigung 
über die Todesursache einzureichen. 

 
5.6  Der Versicherer leistet an den Versicherungsnehmer. Hat der Versi-

cherungsnehmer die versicherte Person für deren Versicherungs-
leistungen als empfangsberechtigte Person in Textform gegenüber 
dem Versicherer bestimmt, so leistet der Versicherer an diese. 

 
5.7  Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten 

noch verpfändet werden. 
 
5.8  Die in Fremdwährung entstandenen Kosten werden zum aktuellen 

Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in 
Euro umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt der offizielle Euro-Wech-
selkurs der Europäischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Wäh-
rungen, für die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs 
gemäß „Devisenkursstatistik“, Veröffentlichungen der Deutschen 
Bundesbank, Frankfurt/ Main, nach jeweils neuestem Stand, es sei 
denn, es wird durch Bankbelege nachgewiesen, dass die zur Be-
zahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem ungünsti-
geren Kurs erworben wurden.  

 
5.9  Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen in das Aus-

land und für Übersetzungen können von den Leistungen abgezogen 
werden. 

 
6.  Welche Obliegenheiten sind nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zu beachten ? 
6.1  Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung des 

Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der 
Genesung hinderlich sind.  

 
6.2  Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person haben auf Ver-

langen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versiche-
rers und ihres Umfanges erforderlich ist. Insbesondere ist die versi-
cherte Person verpflichtet, Erklärungen zur Entbindung von der 
Schweigepflicht abzugeben. Außerdem sind dem Versicherer auf 
dessen Verlangen Beginn und Ende eines jeden Auslandsaufenthal-
tes nachzuweisen. 

 
6.3  Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, 

sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu 
lassen. 

 
7.  Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen ? 
Verletzt der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vorsätzlich 
oder grob fahrlässig eine der in Ziffer 6 genannten Obliegenheiten, ist der 
Versicherer mit den in § 28 Absatz 2 bis 4 VVG vorgeschriebenen Ein-
schränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 
8.  Wann endet der Versicherungsvertrag ? 
Der Versicherungsvertrag endet 

a) mit dem Tod des Versicherungsnehmers. Die versicherten Personen 
haben jedoch das Recht, den Versicherungsvertrag unter Benennung 
des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen, soweit dieser sich 
hiermit einverstanden erklärt. Beim Tod einer versicherten Person 
endet insoweit der Vertrag;  

b) mit dem Wegfall der Versicherungsfähigkeit des Versicherungsneh-
mers, sofern keine besonderen Vereinbarungen über die Fortführung 
getroffen werden. Bei Wegfall der Versicherungsfähigkeit einer versi-
cherten Person endet insoweit der Vertrag.  

 
9.  Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen bei 
Ansprüche gegen Dritte 
9.1  Hat ein Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzan-

sprüche gegen Dritte, so besteht unbeschadet des gesetzlichen For-
derungsüberganges gem. § 86 VVG die Verpflichtung, diese An-
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sprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Ersatz 
(Kostenerstattung sowie Sach- und Dienstleistung) geleistet wird, an 
den Versicherer in Textform abzutreten.  

 
9.2  Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen 

(ihren) Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvor-
schriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versi-
cherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

 
9.3  Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vor-

sätzlich die in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 
9.4  Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein 

Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Ent-
gelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versicherer 
auf Grund des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen er-
bracht hat, sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.  

 
9.5   Wurde von einem Dritten Schadenersatz nicht versicherungsrechtli-

cher Art geleistet, ist der Versicherer berechtigt, den Ersatz auf seine 
Leistungen anzurechnen, soweit der geleistete Schadenersatz und 
seine Versicherungsleistung zusammen den tatsächlichen Schaden 
übersteigen würden.  

 
9.6   Erfährt der Versicherer nach Erbringung der Versicherungsleistung 

davon, dass von einem Dritten Schadenersatz nicht versicherungs-
rechtlicher Art geleistet wurde, kann er die erbrachte Versicherungs-
leistung, soweit der geleistete Schadenersatz und seine Versiche-
rungsleistung zusammen den tatsächlichen Schaden übersteigen, 
zurückfordern. 

 
10.  Willenserklärungen und Anzeigen 
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen 
der Textform. 
 
11.  Gerichtsstand 
11.1 Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versiche-

rungsnehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versi-
cherungsnehmer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

 
11.2 Klagen gegen der Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei 
dem Gericht am Sitz des Versicherers anhängig gemacht werden. 

 
11.3 Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Staat als 
die Bundesrepublik Deutschland oder ist sein Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig. 

 
12.  Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, des 
Tarifs und der Beiträge 
12.1 Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und der Tarif können 

vom Versicherer zum Beginn eines neuen Versicherungsjahres ge-
ändert werden, um sie an eine nach Vertragsschluss eingetretene 
und von keiner der Parteien zu vertretende Änderung vertragsrele-
vanter Rahmenbedingungen (insbesondere Gesetzesänderungen) 
anzupassen. Die neuen Versicherungsbedingungen sollen den er-
setzten rechtlich und wirtschaftlich weitestgehend entsprechen. 

 
12.2 Die Versicherungsbeiträge können vom Versicherer zum Beginn ei-

nes neuen Versicherungsjahres geändert werden, wenn der jährlich 
vorzunehmende Vergleich zwischen den erforderlichen und den in 
den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versiche-
rungsleistungen eine Abweichung von mehr als 5 % ergibt. Der Ver-
sicherer führt die Neukalkulation der Beiträge nach den anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik durch. 

 
12.3 Die Änderungen müssen dem Versicherungsnehmer mit einer Frist 

von zwei Monaten zum Wirksamwerden der Änderung schriftlich mit-
geteilt werden. Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungs-
verhältnis innerhalb von zwei Monaten vom Zugang der Ände-

rungsmitteilung an zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rung in Textform kündigen. 


